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Rechtswissenschaft und Zeitgeschichte an der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz

Welcher wissenschaftliche Mehrwert kann erzielt
werden, wenn 20 Rechtswissenschaftler, Rechtshisto-
riker und Zeithistoriker sich anderthalb Tage lang
mit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes be-
schÃ¤ftigen? Diese Frage leitete die Diskussion des im
Juni 2012 gegrÃ¼ndeten Arbeitskreises fÃ¼r Rechtswis-
senschaft und Zeitgeschichte an der Akademie der Wis-
senschaften und der Literatur Mainz auf dessen ersten
Jahrestagung. Weitere Informationen zur Tagung und
zum Arbeitskreis finden Sie unter: (30.07.2013).

Der Brokdorf-Beschluss des Bundesverfassungsge-
richts aus dem Jahr 1985 bildete dafÃ¼r den An-
knÃ¼pfungspunkt. Darin behandelte das Gericht die
SpielrÃ¤ume und Grenzen des Demonstrationsrechts
nach Art. 8 GG. Ausgehend von diesem Urteil stellten
sich die Mitglieder des Arbeitskreises die Aufgabe, die
gesellschaftlichen und politischenWandlungsprozesse in
der Bundesrepublik Deutschland von den 1960er bis in
die 1980er Jahre nÃ¤her zu klassifizieren. Besonderes Ge-
wicht kam hierbei den Neuen Sozialen Bewegungen zu.

Die Tagung war in drei BlÃ¶cke gegliedert, deren
erster die sozialwissenschaftliche Dimension des The-
mas behandelte und den Neuen Sozialen Bewegungen,
der Atomkraft und der Anti-AKW-Bewegung galt. Der
zweite Block betraf die rechtswissenschaftliche Dimen-
sion mit Blick auf die Entstehung des Beschlusses und
dessen Auswirkungen auf Gesetzgebung und Rechtspre-

chung. Im dritten Block stand schlieÃlich die zeithistori-
sche Dimension mit dem Problem der Nuklearpolitik im
Ost-West-Konflikt, mit dem Nachkriegsboom bis in die
1970er Jahre und der Dynamik des sozialen Wandels im
Mittelpunkt.

Nach der BegrÃ¼Ãung durch den GeneralsekretÃ¤r
der Akademie, CLAUDIUS GEISLER (Mainz), umrissen
die Sprecher des Arbeitskreises, ANSELM DOERING-
MANTEUFFEL (TÃ¼bingen), CHRISTOPH GUSY (Bie-
lefeld) und JOACHIM RÃCKERT (Frankfurt am Main),
Zweck und Zielsetzung. Diese wÃ¼rden darin be-
stehen, den Zusammenhang von rechtlichem, politi-
schem und gesellschaftlichem Geschehen in den Epo-
chen des 20. Jahrhunderts sichtbar zu machen. Fragen
der nationalen und europÃ¤ischen Geschichte sollten
fÃ¤cherÃ¼bergreifend diskutiert und gegebenenfalls in
Forschungsvorhaben Ã¼berfÃ¼hrt werden. Durch die
Integration der unterschiedlichen Erkenntnisperspekti-
ven solle auÃerdem die Interaktion zwischen den Dis-
ziplinen gefÃ¶rdert und das Bewusstsein fÃ¼r die Ge-
schichtlichkeit des Rechts und die Bedeutung des histo-
rischen Prozesses in der Rechtsentwicklung geschÃ¤rft
werden.

Die Einleitung zum erstenThemenbereich gruppierte
BERND GREINER (Hamburg) um die These, dass die Ge-
schichte der Neuen Sozialen Bewegungen gekennzeich-
net sei von der RÃ¼ckkehr der Angst in die Politik. Sie
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weise darin eine militÃ¤rische und eine zivile Dimensi-
on auf. Angst vor der Atombombe und Angst vor un-
beherrschbaren GroÃtechnologien wÃ¼rden zwei Seiten
derselben Medaille bilden.

OLIVER LEPSIUS (Bayreuth) charakterisierte in sei-
ner HinfÃ¼hrung zum zweiten Themenblock die recht-
liche Dimension und formulierte sieben Punkte: (1) den
materiell-rechtlichen Gegenstand des Urteils; (2) das
VerhÃ¤ltnis von Demokratie und Protest; (3) das Ver-
hÃ¤ltnis von Verfassung und Gericht und (4) dasjeni-
ge von BVerfG und Fachgerichten; (5) das Beziehungs-
geflecht von Verfassungsgerichtsbarkeit und Ãffentlich-
keit; (6) das persÃ¶nliche und fachliche Profil der Rich-
ter; und schlieÃlich (7) die rechtswissenschaftliche Ver-
arbeitung des Urteils.

ANSELM DOERING-MANTEUFFEL (TÃ¼bingen)
hob einfÃ¼hrend in den dritten Themenblock den pro-
pagandistischen Hintergrund der âAtoms for Peaceâ-
Initiative der US-Regierung vom Jahr 1953 hervor, und
betonte, dass die zivile Nutzung der Atomenergie von
Anbeginn mit der nuklearen MachtrivalitÃ¤t der Super-
mÃ¤chte im Kalten Krieg verbunden sei. Die Atomkraft
wurde fÃ¼r kurze Zeit zu einem Versprechen fÃ¼r ge-
sellschaftlichen Fortschritt und Wohlstand, auch fÃ¼r
die Ã¤rmeren Schichten der Gesellschaft im Wiederauf-
bau nach dem Krieg, bevor der gesellschaftliche Wandel
in den 1960er-Jahren ein staatsbÃ¼rgerliches Bewusst-
sein entstehen lieÃ, das Mitbestimmung einforderte. An-
gesichts von Atomenergiepolitik, RessourcenverschleiÃ
und einer einseitigen politisch-Ã¶konomischen Fixie-
rung auf technischen Fortschritt und wirtschaftliches
Wachstum habe das zu BÃ¼rgerprotesten gefÃ¼hrt, die
sich in der Anti-AKW-Bewegung zu Massendemonstra-
tionen auswuchsen und eine Spirale von polizeilicher
Gewalt und Gegengewalt der Atomkraftgegner in Gang
gesetzt haben.

In den Diskussionen wurden die verbindenden Ele-
mente der drei Einleitungsreferate anhand des Urteils-
textes und anderer Dokumente besprochen, vertieft oder
kritisch relativiert. Ein besonderes Augenmerk galt der
Frage, in welchem zeitgenÃ¶ssischen Umfeld das Ur-
teil von 1985 gefÃ¤llt wurde. Daraus ergab sich ein in-
tensives GesprÃ¤ch Ã¼ber die Kontextgebundenheit von
Gerichtsurteilen, das fÃ¼r alle Beteiligten vertiefte, ver-
schiedentlich Ã¼berraschend neue Einsichten erbrach-
te. Die in der Rechtswissenschaft vorherrschende Auf-
fassung, dass Gesetze rein dogmatisch ausgelegt werden
sollen, wurde hier deutlich relativiert. Die Feststellung
des Gerichts, dass politische Willensbildung vom Volk

zu den Staatsorganen verlaufen mÃ¼sse und nicht um-
gekehrt, verwies auf die Absicht, die lastende Traditi-
on des Obrigkeitsstaats zu Ã¼berwinden. Deshalb wurde
das neue PhÃ¤nomen eskalierender Gewalt und Gegen-
gewalt auf GroÃdemonstrationen nicht angemessen zur
Kenntnis genommen.

ANDREAS WIRSCHING (MÃ¼nchen) akzentuierte
den Wandel in der demokratischen Verfasstheit der Bun-
desrepublik von einer rein reprÃ¤sentativen zu einer in
stÃ¤rkerem MaÃ plebiszitÃ¤ren Demokratie und ver-
trat die These, dass das Urteil die Bereitschaft des Ge-
richts dokumentierte, diesen Wandel zuzulassen. Dar-
aus ergab sich die eingehend diskutierte Frage, ob das
BVerfG durch sein Urteil einen Konflikt eher institutiona-
lisierte oder doch die Konfliktpositionen integrierte. Aus
rechtswissenschaftlicher Sicht betonte HANS CHRISTI-
AN RÃHL (Konstanz), dass es fÃ¼r die Interpretation
des Urteils wichtig sei, den Teil zur Prozessgeschichte
besonders zu beachten. Das Versammlungsrecht sei an
sich inhaltsleer, und das Gericht lade es erst mit sei-
nen Bemerkungen normativ auf. PASCALECANCIK (Os-
nabrÃ¼ck) legte dar, in welchem MaÃ das Demonstrati-
onsrecht aufgewertet wurde vomMinderheitenschutz zu
einem Teilhaberecht. Die rechts- und sozialwissenschaft-
liche Perspektive verbindend, wies DIETER GOSEWIN-
KEL (Berlin) darauf hin, dass sich der Brokdorf-Beschluss
von der damals intensiv diskutierten Pluralismustheo-
rie Ernst Fraenkels absetzte und einem VerstÃ¤ndnis
des sozialen Konsenses den Vorrang einrÃ¤umte vor der
PluralitÃ¤t konfligierender gesellschaftlicher Positionen.
LUTZRAPAHEL (Trier) machte darauf aufmerksam, dass
das Urteil weniger als ein Kommentar zu den aktuellen
sozialwissenschaftlichen Problemstellungen in der Mit-
te der 1980er-Jahre gelesen werden mÃ¼sse. Es hand-
le sich eher um einen Text zur Zeitgeschichte, weil er
sich auf Ereignisse beziehe, die bereits mehrere Jahre zu-
rÃ¼cklagen.

Die Tagung lieÃ deutlich werden, in wie hohemMaÃ
der Beschluss des BVerfG nicht nur ein verfassungsrecht-
licher Text, sondern auch ein zeithistorisches Dokument
darstellt, in dem die damals aktuelle Spielart der Ver-
flechtung von Staat, Wirtschaft, Wissenschaft und Tech-
nik, Gesellschaft und politischer Kultur um die Mitte der
1980er Jahre deutlichwird. Allerdings stand das Urteil am
Endpunkt einer Entwicklung, die in den 1960er Jahren
begonnen hatte und 1985 bereits deutlich abgeschwÃ¤cht
war. Aus juristischer Perspektive kommt dem Urteil eine
bis heute prÃ¤gende Bedeutung fÃ¼r das Ã¶ffentliche
Recht und insbesondere das Verwaltungsrecht zu.
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Alle Teilnehmer waren sich einig, dass der inter-
disziplinÃ¤re Ansatz fÃ¼r die beteiligten FÃ¤cher ei-
nen groÃen Erkenntnisgewinn biete. Man sah aber auch
deutlich die Forschungsdesiderate, weil die Akten des
Bundesverfassungsgerichts nicht zugÃ¤nglich sind und
die Problemwahrnehmung innerhalb der Polizei sowie
der Wandel der PrÃ¤ventionsstrategie erst noch vertie-
fend erforscht werden mÃ¼ssen.

Die nÃ¤chste Tagung des Arbeitskreises findet am 05.
und 06. Juni 2014 statt. Das Mitbestimmungsgesetz von
1976 und das entsprechende BVerfG-Urteil aus dem Jahr
1979 sollen den Rahmen bilden. Ãber die mÃ¶gliche Hin-
wendung zu Themen der europÃ¤ischen Rechts- und In-
tegrationsgeschichte mÃ¼sste gleichfalls diskutiert wer-
den. Es bleibt zu hoffen, dass die produktive, hÃ¶chst an-
regende Arbeit auch in den nÃ¤chsten Jahren weiterge-
fÃ¼hrt wird.

KonferenzÃ¼bersicht:

Claudius Geisler (Mainz): BegrÃ¼Ãung

Anselm Doering-Manteuffel (TÃ¼bingen)/Christoph
Gusy (Bielefeld)/Joachim RÃ¼ckert (Frankfurt amMain):
Sinn und Zweck des interdisziplinÃ¤ren Arbeitskreises

Block I: Die sozialwissenschaftliche Dimensionen

Bernd Greiner (Hamburg): Atomangst und Justiz â
Die Anti-Atomkraftbewegung im Spiegel des Brokdorf-
Urteils

Block II: Die rechtliche Dimensionen

Oliver Lepsius (Bayreuth): Die Entstehung des Urteils
und die Auswirkungen auf Gesetzgebung und Rechtspre-
chung

Block III: Die zeithistorische Dimensionen

Anselm Doering-Manteuffel (TÃ¼bingen): Geschich-
te der Bundesrepublik seit den sechziger Jahren

Anmerkung:

If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at:

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/

Citation: Lars Legath. Review of , Der Brokdorf-Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes 1985 – 1. Tagung des Ar-
beitskreises für Rechtswissenschaft und Zeitgeschichte an der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz.
H-Soz-u-Kult, H-Net Reviews. August, 2013.

URL: http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=39875

Copyright © 2013 by H-Net, Clio-online, and the author, all rights reserved. This work may be copied and redistri-
buted for non-commercial, educational purposes, if permission is granted by the author and usage right holders. For
permission please contact H-SOZ-U-KULT@H-NET.MSU.EDU.

3

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/
http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=39875
mailto:H-SOZ-U-KULT@H-NET.MSU.EDU

